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A Aligerneine Bestlinmurigen Koiiiiiiciitii / Hitiwoise (erläuterndet Tell zum Reglement)

Die Gemeindeversammiung der Gemeinde Waldenburg beschliesst gestutzt auf § 7 Absatz 3 des ‘GS 29.252; SGS 430

Strassengesetzes vom 24. Mãrz 1986 1):

A Aligemeine Bestimmungen

§ I Inhalt

Das Reglement enthãlt Bestimmungen über die Planung und Projektierung, den Bau, den Unterhalt, die

n Finanzierung, die Verwaltung und Benutzung der Verkehrsanlagen, Uber den Landerwerb sowie Uber die
Li Beziehung zu den angrenzenden Grundstücken. 2Der Geltungsbereich umfasst insbesondere auch Strassenan

lagen, die im Rahmen einer Baulandumlegung erstelit werden
( 55 if des Raumplanungs- und Baugesetzes vom

- 2)
8. Januar 7998 = RBG). Zwar enthält die in der kantonalen

§ 2 Geltungsbereich Raumplanungs- und Baugesetzgebung geregelte Baulandum

1 legung eigene Bestimmungen Uber die Flachenausscheidung
Das Reglement gilt für die Neuanlage, die Korrektion sowie für den betrieblichen und baulichen Stras- für den Gemeinbedarf und deren Finanzierung (S 65 RBG; 55

n senunterhalt sãmtlicher Verkehrsanlagen die rn Eigentum der Gemeinde stehen oder über Dienstbar- 3 . und 35 der Verordnung vom 27. Oktober 7998 zum RBG

U keitsregelungen von der Offentlichkeit benützt werden. 3)

die
Finanzierung und Refinanzierung der Baukosten. Für Letzteres

2 Innerhalb des Waldareals sind die kantonale Waldgesetzgebung sowie die Waldentwicklungsplanung für sowie fürdie Profektierung und Realisierung ge/ten auch für

das Forstrevier ‘Oberer Hauenstein massgebend. Ersch/iessungen im Rahmen einerBau/andum/egung uneinge
schränkt die Bestimmungen dieses Reg/ementes.

3 Ausserhalb des Siedlungsgebietes sind die Bestimmungen der Bundesgesetzgebung uber die Landwirt- 3Darunterfa/Ien etwa Verkehrsan/agen, die im Rahmen der

schaft zu berUcksichtigen. sog. Semstersch/iessung erstel/t wurden (siehe 5 8 und 5 15
Absatz 2 Strassenreg/ement = SR).

§ 3 Organisation

Das Strassenwesen untersteht dem Gemeinderat.

§4 Definitionen
1 AIs Neuanlage gilt:
a. die erstmalige Erstellung von Verkehrsanlagen gemass Bau- und Strassenlinienplan 4) inkl. Stras- 4) Bau- und Strassen/inienp/ane stützen sich in der Rege/ auf

senkoffer, Belag, RandabschlUsse, Strassenentwasserung, Beleuchtung; Strassennetzp/ane ab. Wo dies der Fa/I ist. sind sie vom Ge-
meinderat zu er/assen; andernfa//s 1st die Legislative dafür
zustandig 5 35 RBG).
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tI(Hltill(J tJHd Firiuiziurung Koiiiiiivi ,tw / H/i wv/sc (erlAuteindvt Tv/I zuin Reglement)

b. der Ausbau von vorbestandenen Fahr- und Fusswegen zu Verkehrsanlagen gemass Bau- und
Strassenlin en plan

2 AIs Korrektionen gelten:
a. bauliche Anderungen und Korrekturen an bestehenden, nach Bau- und Strassenlinienpian ersteliten

Verkehrsanlagen
b. nachtragliche Erganzungen und Verbreiterungen an Verkehrsanlagen die als Neuanlage erstelit wur

den.

3 AIs betrieblicher und baulicher Strassenunterhalt gelten:
a. die Instandstellung einer bestehenden Verkehrsanlage in den Zustand des Ietzten Ausbaugrades;

1 b. bauliche Autwendungen zur Erhaltung der Strassenanlagen (inki. Belag, Kunstbauten und technische

I Einrichtungen);
Li Massnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Sicherheit der Verkehrsanlagen

(inki. Reinigung).

4
AIs Verkehrsanlagen gelten:

Als Verkehrsanlagen gelten alle Anlagen innerhaib des Gemeindegebietes, die dem rollenden und ruhen

O
den Fahrzeug- und Zweiradverkehr sowie dem Fussgangerverkehr dienen 5) Dazu gehoren insbesonde
re Fahrbahnen, Trottoirs, Parkstreifen, Velo-, Fuss- und Wanderwege 6) sowie offentlich begeh- und be-
Iahrbare Feidwege; ebenso die Nebenanlagen wie Offentliche Parkplatze, Alleen, Grünstreifen, Plãtze,
Einmundungen, Wendeplatze.

B Planung und Finanzierung

§ 5 Strassennetzplan
1 Der Strassennetzplan Iegt in groben Zugen das öffentliche Strassennetz sowie die Fuss-, Wander- und
Radwegnetze lest und halt die zukunltigen Verkehrsllãchen von Uberbauungen lrei. Er bezeichnet die
Funktion der Strassen und ist massgebend lUr die Bau- und Strassenlinienpiane 7)•

2 Zweck, Inhalt, Rechtswirkungen und das Erlassverlahren richten sich nach den Bestimmungen der
Raumplanungs- und Baugesetzgebung 8)

3 Kantonsstrassen oder kantonale Anlagen des öllentlichen Verkehrs sind übersichts- und orientierungs
halber in den Strassennetzplan aulzunehmen.

4 Der Strassennetzplan kiassiert die kommunalen Strassen und Wege nach Typen und Funktionen und
Iegt den jeweiligen Ausbaustandard lest 9)•

A/s Korrekturen ge/teii aticli verkehrsberuhigende bau/iche
Massifiineii an bestehenden Verkehrsan/agen.

5) Damit werden sämt/iche Gemeindestrassen gemass § 6 des
Strassengesetzes vom 24. März 1986 (StraG) erfasst.
6) Aus der Bestimmung ergibt sich, dass der Odhiche Ge/tungs
bereich das ganze Gemeindegebiet - mitunter a/so auch das
Wa/darea/ - erfasst. Entsprechend ge/angen das Dekret vom 6.
Dezember 7993 über den Regiona/p/an Fuss- und Wandenwe
ge (RP-FWD) und die sich darauf abstutzende Verordnung
vom 8. Februar 7994 (RP-FVW) zurAnwendung.

7) Absatz I RBG

8) siehe § 17, 34 und 77 RBG
Edellung einer Baubewiligung im Bereich einer gep/anten
Strasse siehe § 34 Abs.2 RBG

9) Siehe Anhang 7
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§ 6 Bau- und Strassenlinienpian

Kvintiieiitat I Hiiiwvisv (ciIäutetiidct TciI zti,i, Regletiient)

1 Bau- und Strassenlitiienplãne koriktetisieten die rn Strassennetzplan vorgesehenen Verkehrsflãchen,
legen die Feinerschliessung für neue Uberbauungen fest und bestimmen rn weiteren den Abstand, den
die Bauten von den Verkehrsflãchen einzuhalten haben 1)• Insbesondere werden festgelegt:

a. die genaue Lage und Bezeichnung der bestehenden und der neu anzulegenden Strassen, Wege,
Plãtze, Parkierungsanlageri und Nebenanlagen;

O
b. in schwierigem Gelãnde die HOhenangaben der projektierten Verkehtsanlagen mindestens rn Lan-

genprofil, bei besonderen Verhaitnissen auch rn Querprofil (bei Erschliessungsstrassen und Er-
schliessungswegen grundsatzlich keine Langsneigungen bber 12 %);

C. auf die Ortlichen Verhaitnisse, das Ortsbild und die Ertordernisse des Verkehrs abgestimmte Bauab
stãnde mit entsprechender Vermassung (Baulinien).

Der Abstand der Baulinien von den Strassenlinien betragt in der Regel:
- bei Sammeistrassen: 4.0 iii

bei Erschliessungsstrassen: 3.0 m

bei Erschliessungswegen:

bei Fusswegen:

3.0 m

werden in der Regel keine Baulinien gelegt.

2 Weiteres wie insbesondere das Verfahren Uber den Erlass der Bau- und Strassenlinienpiane richtet sich
nach den Bestimmungen der Raumplanungs- und Baugesetzgebung h1)

§ 7 Baubewilligungspflichtige Strassen

Einer Baubewilligung bedürfen Strassen, die sich nicht auf einen Bau- und Strassenlinienpian abzustützen
vermOgen und nicht im Zusammenhang mit einem Baugesuch stehen 12)•

§ 8 Vorflnanzierung und Selbsterschliessung 13)

Werden Bauzonen nicht fristgerecht 14) erschlossen oder werden im Rahmen von Erschliessungspro

9 grammen Etappierungen vorgesehen 15) kOnnen GrundeigentUmerinnen und Grundeigentumer hr Land
j nach eigenen Projekten, weiche vom Gemeinderat zu genehmigen sind 16) , selber erschliessen (Selbst

erschliessung) oder die durch die Gemeinde erstelite Erschliessung selber bevorschussen (Vorfinanzie
rung) 17)

§ 9 Kreditbeschluss

Die Gemeindeversammiung st zustandig für den Kreditbeschluss 18)

10) Absatz I RBG
71) 32 tind 35 Absätze 2-4 RBG,
§ 35 Abs. 3 RBG: Bau- und Strassenlinienplane, die sich auf
oit)en kommunalen Strassennetzplan abstUtzen, werden vorn
Gemeinderat erlassen.
72) Strassen bedurfen von Bundesrechts wegen dann einer
Baubewilligung ira Sinne der Artikel 22 if RPG, wenn sie sich
nicht auf eine Nutzungsplanung (in der Regel Erschliessungs
planung) abzustützen vermogen. Dies gilt insbesondere auch
für forstliche Waldstrassen und Maschinenwege (vgl. Bundes
gerichtsentscheid = BGE 7 16 lb 314); in diesen Fallen gelangt
allerdings das in der Waldgesetzgebung vorgesehene Bewilli
gungsverfahren zur Anwendung ( 5 des kantonalen Waldge
setzes vom 7 7. Juni 7998, § 74 if der kantonalen Waldver
ordnung vom 22. Dezember 7998). AIs potentiell baubewilli
gungspflichtige Strassen kommen letztlich nut noch Privat
strassen in Frage.
13) Im Regelfall liegen Prnjektietung, Realisierung und Finanzie
rung eines Strassenprojektes beim Gemeinwesen; bei der
“Vorfinanzietung” mit Ausnahme det Prnjektfinanzietung eben
falls. Einzig bei der “Selbsterschliessung” werden Projektierung
(mit dem Votbehalt det Genehmigung dutch das Gemeinwe
sen) Realisietung und Finanzierung von privater Seite vorge
nommen.
14) Die fristgetechte Erschliessung knUpft an Artikel 15 des
Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 Ubet die Raumplanung
(RPG) an. Danach sind Bauzonen so auszuscheiden, wie sie
voraussichtlich innert 15 Jahren benOtigt werden und auch
erschlossen werden kOnnen.

152ORBV
76) GestUtzt auf § 85 Buchstabe a RBG wird die Genehmi
gungskompetenz dem Gemeinderat Ubertragen.
77) Die Bestimmung gibt inhaltlich Artikel 79 Absatz 3 RPG
wieder. Die Vorfinanzietung und die Selbsterschliessung sind
lnsfrumente, zu weichen die GrundeigentUmer greifen, nicht
abet verpflichtet werden können (siehe auch § 84 und § 85
RBG).
78) Diese Bestimmung trifft in erstet Linie auf die ordentliche
Erschliessung zu: zu den “Finanzierungsspezialitäten“ der
ausserordentlichen Erschliessungsarten wie der Vorfinanzie
rung und der Selbsterschliessung siehe § 84 und § 85 RBG.
Es versteht sich von selbst, dass der Gemeinderat der Legisla
tive mit der Kreditvorlage ebenfalls das Bauprnjekt mit dem
Kostenvoranschlag prasentiert.
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C Projektrealisieru ng (Voraussetzu ngen) KO!11!flCIltat I Hitiweise (erläuteriic]et Tell ztitn Reglement)

C Projektrealisierung (Voraussetzungen)

I. Bauprojekt — Verfahrensarten — Information

§ 10 Bauprojekt
1 Das Bauprojekt basiert auf dem Bau- und Strassenhinienpian und Iegt für die projektierten Verkehrsanla- Die Verkehrsftächen sind nach dem jeweiligen Stand der

gen die genaue Lage Abmessungen und HOhenlage fest Strassenbautechnik anzulegen. Grundlagen für die Projektie
,

rung bilden die VSS-Normen.

2 Es enthãlt Angaben zu Gefãllsverhãltnissen, zu Gelandeanpassungen an angrenzende Grundstücke, zur
Entwasserung, zur Beleuchtung, zu den Baumaterialien, zum Umgang und zur Art von Gestaltungsmass
nahmen, zu Verkehrsberuhigungsanlagen, zur Bepflanzung und zu Nebenanlagen.

3 Zum Bauprojekt gehOren der Landerwerbsplan, der Kostenvoranschlag, der Beitragsperimeterplan, die
Kostenverteiltabelle mit den provisorischen Beitragen.

4 Bauprojekte mit Kreditvorlage sind von der Gemeindeversammiung zu beschliessen.

79) Baulandumlegung => § 55 if RBG; Bodenverbesse

§ I I L d k + rungsmassnahmen => § 25 des Landwirtschaftsgesetzesan erwersar en Basel-Landschaft vom 8. Januar 1998 (LGBL).

Die für den Bau oder die Korrektion kommunaler Verkehrsanlagen und deren Nebenanlagen erforderli- 20) FUrErschliessungen im Rahmen der Quartierplanung gelten
chen Landliachen und Rechte werden entweder rn freihandigen Landerwerb, rn LandumIegungs-19, sinngemass die Bestimmungen überdie Baulandumlegung (S
Quartierplan- 20) oder Enteignungsverfahren 21) erworben. 3fAbsatz 7 §S 40 und 45 RBG).

21) 38 if EntG; Infolge des komplexen enteignungsrechtli
chen Verfahrens wird nachstehend nicht einfach auf die ent

§ I 2 0 •
•- v ‘

sprechenden Bestimmungen des Enteignungsgesetzes hinge-rien ierungs ersamm ung wiesen, sondern das Verfahren hinsichtlich Planauflage, Land-

Liegt das Bauprojekt vor Iädt der Gemeinderat die betroffenen Grundeigentumerinnen und Grundeigen- ellA/orb und provisorischer Beitragsverfugung in den Grundzu
.. . . .. . . . . gen im Reglement festgeschneben.

turner zu einer Versarnrnlung em, an der uber die Landerwerbs- die voraussichtlichen Baukosten und
Beitragshohen orientiert wird

22) •
22) Em soiches Vorverfahren sieht weder das RBG noch das
EntG vor. Die Praxis hat aber gezeigt, dass sich dieses Vorge
hen als sinnvoll erweist.
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C Projekir uihsiei•ung (Voraussetzungen) Koiiiiiiciitt / Hinweise (erläuternder Tell zum Reglement)

II. Planauflageverfahren nach Enteignungsrecht 23) Absatz 1 EntG; dabel 1st davon auszugehen, dass der
GerneThde das Enteignungsrecht bereits gewahrt wurde ( 77
Absatz 1 RBG).

§ I 3 Auflageverfahren I Abgekürztes Verfahren
24) EntG Planauflage und Einsprachen, Auftageunterlagen
siehe auch S 70 SR (Bauprojekt)

1 Bei Projekten weiche durch die Gemeinde durchgefuhrt werden sollen, st nach Anordnung des Ge- 25) EntG
meinderates 23 entweder das Planauflageverfahren 24) oder das abgekürzte Verfahren 25) durchzufUhren. 26) Zu den betroffenen Grundeigentumern und GrundeigentU

merinnen innerhaib des ausgeschiedenen Perimeters sind in

2

Darauf kann verzichtet werden, wenn alle betrolfenen Grundeigenturner und Grundeigenturnerinnen 26) diesern Verfahrensstadium auch die von der Enteignung nicht

schriftlich zustimmen 27) unmittelbarbetroffenen Hinteranliegerzu zählen, soweitsie an
den Landerwerbskosten der Gemeinde partizipieren (siehe §
26 if SR).
27) Absatz I EntG

§ I 4 Plangenehmigung 28) Während 30 Tagen beim Planauflageverfahren ( 40 Absatz
3 EntG); während 10 Tagen beim abgekUrzten Verfahren ( 471 Die betroffenen Grundeigentumer und GrundeigentUmerinnen kOnnen gegen die Inanspruchnahme Absatz 2 EntG).

ihres Grundeigentums beim Gemeinderat schriftlich und begrundet Einsprache erheben
29) Dies 1st ftühestens nach Ablauf der Auflage- und Einspra

2 Nach Erledigung allfalliger Einsprachen oder bei einem Verzicht der GrundeigentUmer und Grundeigen-
clieftist von 30 Tagen im Planauflageverfahren ( 40 Absatz 3
EntG) bzw. nach Ablauf der lO-tagigen Einspracheftist im ver

tümerinnen auf die DurchfUhrung des Auflageverfahrens erteilt der Gemeinderat die Plangenehmigung kürzten Verfahren ( 47 Absatz 2 EntG) der Fall.
29/30)

30) Den rechtskraftigen Abschluss des Plangenehmigungsver
fahrens hat der Gemeinderat dem Präsidenten des Enteig

3 Dagegen kOnnen die Einsprechenden innert zehn Tagen nach der Mitteilung beim Regierungsrat Be- nungsgerichtes zur Kenntnis zu geben (S 43 Absatz 3 EntG).
31/32)schwerde erheben

37) Absatz 2 EntG
32) Gemäss 5 96 Absatz 2 EntG kann der Gemeinderat im
Rahmen der Planauflago bereits eine provisorische Beitrags

III. Landerwerb — Entschädig u ng 33) vermgung eroifnen, die beim Enteignungsgericht angefochten
werden kann. In diesem Zusammenhang 1st darauf hinzuwei
sen, dass die Anfechtung gegen die definitive BeitragsverfU
gung bzw. gegen die entsprechende Rechnungsstellung abet

§ I 5 Regel und Ausnahme auch noch später, d.h. innert 10 Tagen nach Erhalt moglich ist
(S 96 Absatz 2 Satz 2 EntG).

1 Die Gemeinde hat für die Verkehrsanlagen die notwendigen Landtlãchen zu Eigentum zu erwerben.
33) Notwendige Voraussetzung: Das Plangenehmigungsverfah

2 Ausnahmsweise kOnnen die Rechte für die Offentliche Benutzung von privatem Grundeigentum durch ten des Bauprojekts muss rechtskraftig abgeschlossen sein

Dienstbarkeitseintragungen im Grundbuch geregelt werden. (siehe 55 73, 74 SR). Damit 1st festgestellt, dass das Baupro
jekt dem Bau- und Strassenlinienplan (siehe 5 6 SR) ent
spricht; ebenso steht der Umfang der enteignungsmAssigen
lnanspruchnahme fest. Der Abschluss des Plangenehmi
gungsverfahrens hat der Gemeinderat dem Präsidenten des
Enteignungsgerichtes anzuzeigen (siehe
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_p_ B(1Li AtI;lCtIWidKot rt.ktiori KV!11I11f1I1tit/ Hinwvisv (viiäuternder Tell zum Reglement)

§ I 6 Freihändiger Landerwerb .1) Entgegen der Praxis des Enteignungsgerichtes, ware elne

. . .. . . . . . .

solche Veieiiibaiinig ( 44 EntG) durch dasDer fteihandige Landerwerb und die Entschadigungsregelung basieren auf einer schriftlichen Vereinba- ti;llt geneliniigungsbedUrftig ( 68 Absatz 2 und 79 EntG;
rung , weiche zwischen der von der Enteignung unmittelbar betroffenen Grundeigentumerschaft und Wethel, S. 9 tind 20 1.).
dem enteignenden Gemeinwesen abzuschliessen ist. i’)) .. exkl. Hinterarilieger

§ 17 Einleitung des Entschädigungsverfahrens

Kann das Land nicht freihandig erworben werden leitet die Gemeinde beim Enteignungsgericht das ent
eignungsrechtliche Entschãdigungsverfahren em

36) 36) Ohfle das Feststehen der Landentschadigun kann nicht
enteignet werden. Allenfalls kommt eine vorzeitige Besitzein
weisung in Frage (S 28 EntG). Dies deshaib, well ja nur noch
cl/c Entschadigting und nicht mehr die grundsatzliche Inan

§ 18 Entscheid des Enteignungsgerichts spruchnahrne in Frage steht; letzteres ist bereits dutch die
rechtskraftige Plangenehmigung entschieden.

1 Kann vor dem Enteignungsgericht keine Einigung erzielt werden, wird die EntschadigungshOhe gericht
lich festgelegt.

2 Der gerichtlich festgelegte Landenwerbspreis gilt bei gleicher Landqualitat auch für diejenigen Grundei
gentUmer und GrundeigentUmerinnen, die ihr Land freihandig verãussert haben; jedoch nur, falls die ge
richtlich bestimmte Entschadigung hOher st als die durch Vereinbarung festgelegte 37)• 37) Die Begrundung hierfür liegt darin, dass im Enteignungsver

fahren dec Grundsatz der vollen Entschädigung (5 1 7 EntG)
zum Tragen kommt. Soweit die gerichtliche Festsetzung der
Entschadigung hOher festgesetzt wird, als die durch Vereinba
rung erzielte, muss die tiefere Entschadigung folglich ange
passt werden, da sie eben nicht einer vollen Entschadigung

D Bau Ausbau u nd Korrektion entspricht. Dabei ist unerheblich, dass derjenige. der die
J schadigung gerichtlich feststellen lbsst. das Prozessrisiko tragt

und demzufolge die hOhere Entschbdigung nicht exklusiv
beanspruchen kann. Denn nach 5 77 EntG sind die Verfah

§ I 9 Z t.. d k t tens- und in der Regel auch die Parteikosten unabhängig vomus an ig ei Verfahrensausgang vom enteignenden Gemeinwesen
1 Für den Bau, den Ausbau und die Korrektion offentlicher Verkehrsanlagen ist die Gemeinde zustandig. tragen.

2 Die Kosten von Strassenanpassungen für Zufahrten, Zugange und Einmundungen gehen zu Lasten der 3) Absatz 3 StraG
Offentlichen und privaten Verursacher 38)

§20 Baubeginn

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn allfallige Einsprachen gegen das Projekt erledigt,
der Landerwerb und allfallig vorubergehend zu beanspruchendes Areal sowie die Finanzierung 39) gesi- 39) Für vorbereitende Handlungen (5 75 EntG) und im Falle der

chert sind vOIZeitigen Besitzeinweisung (5 28 EntG) können zu enteig
.

nende Grundstücke ausnahmsweise schon vor der Bezahlung
der EntschAdigung in Anspruch genommen werden.
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E Unteitiilt UtBI JitttI(It1St K()I1U1HUht1I / H/tiWeiSf) (ei/átiter,idei Tell ZtI!1) Reglernent)

§ 21 Werkleltungen
1 Die Werkleitungen sind zusammen mit dem Bau der Verkehrsanlagen zu erstellen oder zu verlegen.

2 Das Verlegen bzw. Erstellen von Werkleitungen richtet sich nach den Bestimmungen der kantonalen
Strassencjesutzqubting 40)

.3 Die Gemeinde steilt sicher, dass die Einmessungen von Werkleitungen für den kommunalen Leitungs
kataster 41) rechtzeitig und vorschriftsgernass erfolgen.

§ 22 Anpassungsarbeitenl Instandstellung

1! ‘
Werden durch den Bau von Offentlichen Verkehrsanlagen angrenzende Parzellen in Mitleidenschaft ge

zogen, tragt die Gemeinde die Instandstellungskosten.

LI
2 Einrichtungen wie Gartenzãune, Treppen, Vorplatze etc. sind in mOglichst gleicher Güte zu ersetzen.

3 Verlangt die angrenzende Grundeigentumerschaft Verbesserungen, tragt sie die Mehrkosten.

E Unterhalt und Winterdienst

§ 23 Zuständigkeit

Die Gemeinde sorgt für den baulichen und betrieblichen Unterhalt ihrer Verkehrsanlagen nach Massgabe
der kantonalen Strassengesetzgebung 42)

40) S/die insbesondere Bestininningen zur Bewihigungs- und
Gebührenpflicht für das Verlegen von Werkieltungen sowie
zum Leittingskataster ( 26 Absätze 3 tind 6 StraG)

4 1) Verordnting vom 27. April 1993 Uber den Leitungskataster
(Systematische Gesetzessamrnlung = SGS 489. 17)

4227ff StraG

43) StraG, wobel die Gemeinden auch weitergehende Be-
stimmungen erlassen kOnnen. Es steht den Gemeinden ge
mass S 30 Absatz 3 StraG auch frei, ob sie die Schneeräu
mung und Glatteisbekämpfung auf den Trottoirs den AnstOs
sern Uberbinden wollen. Es bleibt ihnen zudem vorbehalten.
Uber den Einsatz von Taumittein (Salze) weitere Vorschriften
zu erlassen.

§ 24 Winterdienst
1 Für den Winterdienst gelten die Bestimmungen der kantonalen Strassengesetzgebung 43)•

2 Innerhalb des Siedlungsgebietes wird in der Regel em beschrãnkter Winterdienst durchgefuhrt.

3 Auf privaten Zufahrten, Zugangen und Plätzen sowie auf Privatstrassen ist der Winterdienst, soweit mit
der Gemeinde nichts anderes vereinbart ist, Sache der Grundeigentumerinnen und Grundeigentumer.
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F Vorteilsausgleich Koiiiiiiviit:ii / Hinwvisv (eiiauteiridvi lvii zuin Reglernent)

§ 25 Beleuchtung
1 Der Gemeinderat sorgt für Betrieb und Unterhalt der Beleuchtungsanlagen.

2 Die Kosten trãgt die Gerneinde.

F Vorteilsausgleich

§ 26 Kostentragung
1 Die Kosten einer Offentlichen Verkehrsanlage beinhalten alle Aufwandungen für Neuanlagen, Ausbauten 44)

und Korrektionen 45) und sind getrennt nach Landerwerbs- und Baukosten auszuweisen.

2 Sie sind von der Gemeinde und der betroffenen Grundeigentumerschaft, deren GrundstUcke durch den
Bau der Verkehrsanlage Vorteile erlangen, zu tragen 46/47)

3 Die Strassenunterhaltskosten 48) werden alleine von der Gemeinde getragen 49)• Sie beinhalten alle Auf
wandungen für die dauernde Aufrechterhaltung dec Betriebssicherheit 50)

§ 27 Landerwerbskosten

Zu den Landerwerbskosten zãhlen die

a. Entschadigungen für den Landerwerb,

b. Minderwert- und Inkonvenienzentschadigungen 5,

C. Vermessungs- und Vermarkungskosten 52) sowie

44) Siehe § 4 SR (DefThitionen)

45) Siehe § 4 SR (Definitionen)
46) Das Bundesrecht und das kantonale Recht (Artikel 19 RPG,
S 32 Absatz 3 StraG) sehen vor, dass die GrundeigentUmerin
nen und Grundeigentumer Beiträge an die Erschliessung zu
leisten haben. Für die Erschliessung von Wohnbauland vedan
gen das Wohnbau- und Eigentumsforderungsgesetz vorn
4. Oktober 1974 (WEG; Systematische Rechtssammlung des
Btindes = SR 843) und die dazugehorende Verordnung vom
30. November 1981 (VWEG; SR 843. 1), dass Grundeigentu
merinnen und GrundeigentUmer mindestens 30 % der Kosten
der Groberschliessung und mindestens 70 % der Kosten der
Feinerschliessung zu tragen haben (Artikel 6 WEG und Adikel
1 VWEG).
47) Bei der gewbhlten Abgabead handelt es sich um Erschlies
sungsbeitrage, genau genommen um Vodellsbeitrage (S 90 if.
EntG). Mit einer soichen Abgabe soil der widschaftiiche Son-
dervodeil abgegoiten werden, der den Grundeigentumern mit
der Erschiiessung ihres Landes erwächst. Die Erschlies
sungsbeitrage kbnnen bereits dann erhoben werden, wenn die
betroifenen GrundeigentUmer die biosse Mbglichkeit zum
“Anschiuss” ihrer Partelie an das Werk haben, zum Zeitpunkt
der Groberschiiessung bzw. bei der Fedigstellung des Unter
nehmens (S 92 Absatz I EntG).
48) Siehe 5 4 Abs. 3 SR
49) Aufgrund von 5 36 Absatz 2 StraG haben die Gemeinden
die Kompetenz, die Unterhaitskosten (anteilsmassig) den
betroifenen Grundeigentumern weiterzugehen. Ob und inwie
weit die Gemeinden dies zu tun gedenken, liegt in ihrem politi
schen Ermessen.
50) Begriff und Umfang des Unterhaltes richten sich nach 5 27
und 5 28 StraG.

U. die Grundbuchgebuhren und Enteignungskosten 53)

51)
jg Absatz 7 Buchstaben b und c EntG: forderungen mUs

sen spatestens im enteignungsrechtlichen Votverfahren beim
Präsidenten des Enteignungsgerichtes angemeldet werden (5
51 EntG).
52) 86 EntG
53) 86 EntG

Strassenreglement Waldenburg
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L Voi teiIsi U sgleich Koiniiiviitr I Hinweise (erläuternder Toil ztirn Reglement)

§ 28 Baukosten

Zu den Baukosten zãhlen die Autwaridungen für folgetide Arbeiten cind Bauteile:

a. Bau- und StrassenIinienpan

b. Planung, Projektierung und Bauleitung

U c aligerneiner Strassenbau (Utiterbau, Strassenentwasserung, Drainagen, Verschleissschicht,
Gehbereich, Radweg etc.)

d. Kunstbauten (Brücken, StUtzmauern, Befestigungen etc.)

U e. Verkehrsberuhigungs- und

1. Lãrmschutzmassnahmen bei Neuerschhessungen

g. Nebenanlagen sowie Anpassungen ati Anwandergrundstucke (Grünstreifen, Rabatten, GestaItungs

elemente,
Beleuchtung sowie Ersatz von Gartenzãunen, Treppen, Einfahrten in gleicher Gute etc.)

h. Signalisation und Markierung

i. Kapitalkosten

k. Ruckstellungen für spãter gemass dem Bauprojekt auszufuhrende Arbeiten (Deckbelag etc.).

2 Die Kosten nachgangig auszufUhrender Arbeiten (Feinbelag etc.) sind in den Baukosten mitzuberück

O sichtigen. Sie sind in der Bauabrechnung zu erfassen, auszuweisen und über die Anwanderbeitrage vor
auszubezahlen.

§ 29 Beitragsperimeterplan
1 Der Beitragsperimeterplan definiert den Kreis der für die ersteilte Verkehrsanlage beitragspflichtigen 54) Dieser aligemeine Grundsatz 1st im Enteignungsrecht ver
GrundstUcke nach Massgabe des durch die Verkehrsanlage erwachsenden Vorteils 54)

ankert (SS 90 if. EntG).

2 Die Beitragspflicht beschrãnkt sich auf GrundstUcksflãchen innerhaib der Bauzonen.

3 Die beitragspflichtigen Flãchen werden folgendermassen ermittelt:

a. Anwãnder 55) : Bis zu einer Bautiefe von 30 m tab neuem Strassenrand) wird die Flãche ganz und ab
55) > Grundeigentumer von Parzellen, die direkt an die Stras

30 m zur Hãlfte einbezogen 56) se angrenzen.

. . 57) . .. . .. .

56) Siehe Anhang 2
b. Hinterlieger : Die Flache wird zur Halite einbezogen.

C. GrundstUcke mit besonderem Vorteil: Die Flãche wird nach Massgabe des Vorteils einbezogen.
Btten

4 Bei Grundstücken, die an mehreren Verkehrsflãchen liegen, st eine doppelte Belastung auszuschlies-
58)

sen. Bereits vorhandene Perimeterplane angrenzender Verkehrsanlagen sind zu berucksichtigen 58) Siehe Anhang 2
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F VotteiI;;igIeich

5 Der Gerneinderat kann die Beitragsflache in begrundeten Fallen speziell festlegen. Dabei kOnnen aus
nahmsweise auch GrundstUcke mit besonderen Vorteilen einbezogen werden, die nicht direkt an die Ver
kehrsanlage anstossen oder ausserhaib des Bauzonenperirneters liegen.

§ 30 Verteilung Landerwerbskosten

Die Landerwerbskosten werden zwischen der beitragspflichtigen Grundeigentumerschaft und der Ge-

fl meinde folgendermassen aulgeteilt

U a. für Sammeistrasse (inklusive Trottoirs, Parkierungsflachen
und Nebenanlagen) - 50 ¾ Grundeigentumer

b. für Erschliessungsstrassen (inklusive Trottoirs, Parkierungsflachen
und Nebenanlagen)

C. Erschliessungswege (inklusive Parkierungsflachen und
Nebenanlagen) - 100 % Grundeigentumer

d. für separat (nicht parallel zu Strassen) gefUhrte Fuss-
und Wanderwege - 100 % Gemeinde

e. für separat gefuhrte kommunale Radwege 3 1 00 % Gemeinde

1. für Wanderwege ausserhalb Bauzonen

g. für landwirtschaftliche Hoferschliessung

§ 31 Verteilung Baukosten

b. Separate Fusswege; Fusswegverbindungen ohne Trottoiranlagen
und separate, nicht parallel zur Strasse gefuhrte Wanderwege;
Wanderwegverbindungen sowie Radwege ohne Motorfahrzeugverkehr
und ohne Erschliessungsfunktion

C. Brücke als Bestandteil einer kommunalen Erschliessungsanlage

KOt11f11(fl)t1t / Hinweise (erlauternder Tell zum Reglement)

- 50 % Gemeinde

- 100 % Grundeigentumer

3 100 % Gemeinde

-: 100 % Grundeigentumer

59) Denkbar sind auch andere Vertellungssätze zwischen
Grundeigentumern und Gemeinde. Em Vergleich zeigt, dass
die meisten Baselbieter Gemeinden die Landeiwerbskosten zu
100 % an die Grundeigentumer weitergeben.

60) Dieses Modell geht vom herkOmmlichen Ansatz aus, wo
nach die für em konkretes Bauprojekt anfallenden Kosten auf
die betreffenden GrundeigentUmer (Anwbnder und Hinterlieger)
umgelegt werden.

1 Bei Neuanlagen werden die Baukosten zwischen den beitragspflichtigen Grundeigentumerinnen bzw.
Grundeigentumern und der Gemeinde folgendermassen aufgeteilt 60)

a. Verkehrsflãchen (inklusive Parkierungsflachen, Trottoirs und Gestaltungsmassnahmen) nach Funkti
on gemass Strassennetzplan

Sammelstrasse

Erschliessungsstrassen

Erschliessungswege
(mit beschränktem Fahrverkehr)

- 50 % Grundeigentumer

— 75 % Grundeigentumer

- 75 % Grundeigentumer

3 50 ¾ Gemeinde

- 25 % Gemeinde

- 25 % Gemeinde

- 100 % Gemeinde

3 100 % Gemeinde

Strassenreglement Waldenburg Seite 10
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VuItiI;Li,jIih Koniiiiviiti / Hi,,wis (v,kiutetiidei Tell zurn Reglernent)

2 Bei Korrektionen werden die Baukosten zwischen den beitragspflichtigen Grundeigenturnerinnen bzw.
Grundeigentumern und der Gerneinde folgendermassen aufgeteilt:

a. Verkehtsftächen (inklusive Parkierungstlachen, Trottoirs und Gestaltungsmassnahmen nach Funkti
on geiiiãss Strassennetzplan)

Sammeistrasse - 25 % Grundeigentumer - 75 % Gemeinde
Erschliessungsstrassen - 40 ¾ Grundeigentumer - 60 % Gemeinde
Erschliessungswege - 40 ¾ Grundeigentumer - 60 ¾ Gemeinde
(mit beschrãnktem Fahrverkehr)

b. Separate Fusswege; Fusswegverbindungen ohne Irottoiranlagen
und separate, nicht parallel zur Strasse gefuhrte Wanderwege;
Wanderwegverbindungen sowie Radwege ohne Motorfahrzeugverkehr
und ohne Erschliessungsfunktion

- 100 % Gemeinde

C. BrUckensanierung /-verbreiterung als Bestandteil einer kom
munalen Erschliessungsanlage - 100 % Gemeinde

3 Abweichungen I Erschliessungswege ausserhaib Siedlungsgebiet

O In ausserordentlichen und begrundeten Fallen sowie bei Iandwirtschaftlichen Hoferschliessungen bzw.
Erschliessungswegen ausserhaib des Siedlungsgebietes kann der Verteiler zwischen den Grundeigentu-

6
mern und dem Gemeinwesen abweichend festgelegt werden 61) 7) •• jedoch immerim Rahmen von § 90 und § 97 EntG.

62) Die im Zusammenhang mit dem Bauprojekt errechneten
. Beitrage (siehe § 10 Absatz 3 SR) - diese stUtzen sich auf den§ 32 KostenverteiltabeNe

Kostenvoranschlag ab - haben bless provisorischen Charak
1 Mit der Kostenverteiltabelle 62) werden die Berechnungsgrundlagen für die Kostenverteilung festgelegt ter.

und alle beitragspflichtigen Grundstücke die massgebenden Flãchen und die entsprechenden Kostenbei- Sobald für das Bauprofekt die Bauabrechnung vorhegt, ist die
.. . Kostenverteiltabelle zu bereinigen, damit den betroffenentrage aufgelistet.

GrundeigentUmern und GrundeigentUmerinnen die definitive
Rechnung gestelit werden kann ( 34 Absatz 7 SR).

§ 33 Kostenverteilung

1 Nachdem die Gemeindeversammlun die notwendigen Projekt- und Kreditbeschlüsse getroffen hat, legt 63) Siehe § lOAbsatz 3 SRder Gemeinderat mit dem Bauprojekt 6 ) die provisorische Kostenverteilung lest 64)

2 . . . . .

64) Da das Projekt noch nicht realisiert 1st und dementspre
DafUr massgebend st der Beitragsperimeterplan und die Kostenverteiltabelle. chend keine Bauabrechnung vorliegt, kann der Kostenvertel

3 . . .
lung zu diesem Zeitpunkt lediglich provisorische Wirkung zu

In begrundeten Fallen kOnnen mit dem Projektbeschluss besondere Kostenverteilungen getrollen wer- kommen
den 65)

. 65) Siehe auch Bauten und Anlagen mit starker Verkehrserzeu
gung ( 19 Absatz 2 StraG).
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G Verwaltuiig undBeiiutuiijdttStiissen Koiiiiiiviitii / Hinweisu (viItiteiiitivi Tv/I zuni Reglernent)

§ 34 Beitragsverfügung
1 Liegen die Bauabrechnung und die definitive Kostenverteiltabelle vor, erlässt der Gemeinderat die Be
tragsverfugu rig.

O
2 Guthben aus Landabtretungen, Miriderwerts- tind Inkorivenienzentschädigungen werden mit den Vor
teilsbeitrãgen verrechnet.

61) . .Die Vodeilsbeitrage kOnnen fruhestens verlangt werden,
. . . wenn die Verkehrsanlage fertiggestellt ist (S 92 Absatz 1‘3 Die Beiträge sind spãtestens innerhaib dreier Monate nach Zusteflung der BeitragsverfUgung faflig. EitG), fiirisichtlicti freiwillige Leistung von Vorteilsbeitragen,
Die Zahlungsmodalitaten Iegt der Gemeinderat fest. gesetzliehes Pfandrecht tind Verwirkung des Anspruches auf

VodeilsbeitrAge s. §5 93-95 EntG.
4 In Härtefällen kann der Gerneinderat eine ratenweise Zahiung gewahren.

§ 35 Rechtsmittel 67) 67) 96 Absatz 2 EntG

1 Gegen die Beitragsverfugung kann innert zehn Tagen nach Erhalt beim Enteignungsgericht Beschwerde
erhoben werden.

2 Ant der Beitragsverfugung st auf dieses Rechtsmittel hinzuweisen 68)
68)

S 96 Absatz 2 Satz 3 EntG

G Verwaltung und Benutzung der Strassen

§ 36 Zuständigkeit

Die Verwaltung der kommunalen Verkehrsanlagen - mitunter die Gewahrleistung für einen bestimmungs- 69) 38 StraGgemãssen Gebrauch - obliegt dem Gemeinderat 69)
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_G Verwalturuj tnd tunutzung_dur Strassen Koiniiieiitir/ Hinweise (eiiäuternder Tv/I ztiiii Reglement)

§ 37 Gemeingebrauch 70)

1039StraG
I Verkehrsanlagen dürfen dec Zweckbestimmung, dem Zustand sowie den Ortlichen Verhãltnissen ent
sprechend durch jedermann und ohne besondere Erlaubnis rn Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
benützt werden.

2 Der Gemeingebrauch kann rn Oftentlichen Interesse ailgemein verbindlichen Einschrankungen unter
stelit werden.

§ 38 Gesteigerter Gemeingebrauch

n Der Gemeinderat erteilt für jede Benutzung einer Verkehrsanlage, die über den Gemeingebrauch hi-
U nausgeht, eine Bewilligung gegen Gebühr.

U
2 Der Gebührenrahmen richtet sich je nach zeitlicher und flachenmassiger Beanspruchung des öffentli
chen Areals. Die Gebuhrenordnung wird durch den Gemeinderat festgelegt.

3 Das Sammein von Unterschriften für Initiativen, Referenden und Petitionen auf difentlichem Areal istn bewilligungs- und gebUhrenfrei; die Durchfuhrung von Kundgebungen und Versammiungen st gebuhren
frei.

§ 39 Parkierungsgebühren
1 AIs gesteigerter Gemeingebrauch gelten unter anderem auch 77) Sog. Laternengarage
a. das nãchtliche Dauerparkieren 71) und 72) Die Frage, ab weicher Zeitdauer eine ParkplatzbenUtzung

b d t r r Parki r n 72) auf einer öffentlichen Strasse nicht mehr a/s gemeinvertraglich
. as empo a e e e

eingestuft werden kann, sondern als gesteigerter Gemein
2 gebrauch erscheint, ist nach den konkreten Ortlichen Verhält

Der Gemeinderat kann em entsprechendes Reglement erstellen, weiches durch die Einwohnergemein- nissen zu bestimmen (Bundesgerichtsentscheid = BGE 122 II
deversammiung zu beschliessen st 73)• 286, siehe zum Ganzen auch RRB Nt. 607 vom 27. Mäiz

2000).
73) Es steht den Gemeinden frei, ob sie für die Laternengara
gen oder das temporäre Parkieren Uberhaupt GebUhren erhe
ben wollen. Falls jedoch davon Gebrauch gemacht wird, ist der
GebUhrenrahmen von der Gemeindeversammiung in elnem
Reglement festzulegen. Die Gemeinden kOnnen diesen im
Rahmen des Strassenreglementes oder - falls eine umfassen
dere Regelung angestrebt wird - in einem speziell hierfür zu
schaffenden Parkplatzreglement vorsehen.
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H Beziehung (i1 angrenzetiden Grundstücke zu deriVerkeiirstIaciiri Ko!11!lleI)tar/ Hinweise (erläuternder Tell zum Reglement)

§ 40 Verschmutzung, Beschädigung, Ablagerungen, Verkehrsunterbrechung,
Entwässerung

Bei Verkehrsanlagen gelten für Verschmutzungen, Beschadigungen, Ablagerungen, Verkehrsunterbre
chungen und Entwasserungen die Bestiininungen der kantonalen StrLlssengesetzgebung 74)

H Beziehung der angrenzenden Grundstücke zu den
Verkeh rsflächen

§ 41 Stützmauern und Einfriedigungen

1 BezUglich StUtzmauern und Einfriedigungen gelten die Bestimmungen der Raumplanungs- und Bauge
setzgebung 75)•

2 Einfriedigungen entlang von Verkehrsanlagen sind bewilligungspflichtig 76) • Die Bewilligung wird vom
Gemeinderat erteilt 77)

3 TUren und Tore von Einfriedigungen und Gebãuden sowie Storen, Fenster, Laden und dgl. dürfen nur
dann gegen die Strasse hin aufgehen, wenn sie in geofinetem Zustand nicht in das Strassenprofil hinein
ragen.

§ 42 Gartenanlagen und Vorplätze

1 Das Lichtraumprofil der Verkehrsanlage, die Strassenbeleuchtung und die notwendigen Sichtfelder bei
Strasseneinmundungen und Privateinfahrten dUrfen nicht durch Bepflanzungen und Gartenanlagen beein
trachtigt werden.

2 Wird em zu diesen Vorschriften rn Widerspruch stehender Zustand auf Anweisung des Gemeinderates
nicht beseitigt, kann dieser die Beseitigung zu Lasten des Fehibaren selbst anordnen.

74) 42 StraG; § 43 StraG

75) 92 RBG; 99 RBG; § 120 Absatz 7 Buchstaben U und e
RBG; § 92 Absatz 1 Buchstabe C RBV: § 94 Absatz 7 Buch
stabe IRBV; § 80 EG ZGB; § 84 EG ZGB

76) Mit dieser Bestimmung nimmt die Gemeinde die ihr gestUtzt
auf § 720 Absatz 7 Buchstabe e RBG eingeräumte Kompetenz
war, Einfriedigungen der Baubewilligungspflicht zu unterstellen.
In materieller Hinsicht gilt für Einfriedigungen (StUtzmauern,
Abgrabungen und AufschUttungen) im Bereich von Verkehrs
flächen § 99 RBG.

77) 92 Absatz I Buchstabe c RBV
Lichtraumprohl Uber Strassenfahrbahn = 4, 5 rn
Lichtraumprofil Uber Trottoir/Fussweg = 2. 5 m

Prinzipskizze Lichtraumprofll (Grundlage VSS-Normen)

Schnitt ‘ ‘ S ,

.5 S. / 14,

L bt p ti’
/5_

tbCn rj: . :‘‘

‘f’12Orn 4
, L4,J.
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I Itl1tt)fIJ, ;tt ten, Ubergangs- und Schlussbestimmungen Kviiniiviitui/ Hinweise (erläuternder Tell zum Reglement)

§ 43 Offentliche Einrichtungen, Ausfahrten, Rekiamen

Für das Dulden Offentlicher Einrichtungen auf privaten Parzellen 78) sowie für Ausfahrten und Rekiame
einrchtungen 80) gelten de Bestmmungen der Raumplanungs- und Baugesetz sowie der Strassenge- bis EG ZGB; § 56 RBV

setzgebung. ) Absatz2RBG; § lZSttaG
HO) § 105 RBG; siehe Verordnung vom 29. Oktober 1996 über
Rekiamen (SGS 487. 12) oder allenfalls kommunales Reklame

.. regleinent; Verordnung vom 29. Oktober 1996 Uber Betriebs
§ 44 Strassennamen, Gebaudenummern wegweiser, andere besondere Wegweiser und Hinweissignale

(SGS 487. 76); Artikel 95 if der (eidgenossischen) Signalisati1 Dec Gemeinderat benennt die Strassen, Wege und Plãtze. onsverordnung vom 5. September 1979 (SSV).

2 Er st zustandig für die Nummerierung dec Hochbauten.

I Rechtspflege, Strafen, Ubergangs- und Schiuss
bestimmungen

§45 Rechtspflege

In bezug auf das Verfahren vor den GemeindebehOrden 81) und das Beschwerdeverfahren 82) gelten die 87) a - 171 p GemGBestimmungen der Gemeindegesetzgebung.
82) 72 - 7 76 GemG

§ 46 Strafen

Wer vorsãtzlich g9en die Bestimmungen dieses Reglementes verstOsst, wird mit einer Busse bis zu 83) 46a GemGFr. 5000.- bestraft 3)

§ 47 Ubergangsbestimmungen

1 Grundeigentumerbeitrage für beschlossene, noch nicht abgerechnete Bauwerke werden nach dec alten
Regelung erhoben.
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I fChtSpfIt(JU, tiitii, Ubergitiçj iini Schlussbestimmungen Kuniiiiviitu / Hiiiwtise (crIäutett,dci Toil zuin Reglement)

§ 48 Aufhebung bisherigen Rechts

Durch dieses Reglernent werden aufgehoben:

Reglement über das Strassenwesen der Gemeinde Waldenburg, weiches mit dem Beschluss Ni. 119
vom 9. Januar 1 973 des Regierungsrates des Kanton Basel-Landschalt in Rechtskraft erwachsen st.

§49 Inkraftsetzung

Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung dutch den Regierungsrat in Kraft.
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Anhang I

Tabelle für Ausbaustandard der Strassen und Wege

Strassentyp Funktion Ausbaustandard

Ausbaubreite Fussgangersichernde

— ----—- —
— -

____—

—

-.-———
— —

Fahrbahn bzw. Weg Massnahmen

Sammeistrassen SS • Sammein des lokalen Verkehrs. 5.50 m - 6.00 m mind. einseitiges Trottoir
. Lokale Netzfunktion (Konzentration des Erschlies

sungsverkehrs).

. Neben der Sammelfunktion parzellenweise Er-
schliessungsfunktion.

___________________________

Erschliessungsstrassen ES • Erschliessung dec einzelnen Liegenschaften. 5.00 m - 5.50 m in der Regel einseitiges Trot-
• Lokale Netzfunktion bei niedriger Geschwindigkeit. toir oder verkehrsberuhigter

Strassenausbau• Durchleitungstunktion für hinterliegende Parzellen.

Erschliessungswege EW Erschliessung der einzelnen Liegenschaften bei 300 m - 450 m keine
mit beschrãnktem Fahrverkehr niedriger Geschwindigkeit, mit wenig Motorfahr

zeugverkehr und somit hoher Sicherheit für Fuss-
Land-/Forstwirtschaftsweg EW gãngerinnen und Fussganger. Mischverkehr
ausserhaib der Bauzonen • Lokale Netzfunktion.

Fussweg I FW • Verbindungen für Fussganger, in der Regel inner- mind. 1 .50 m Fussweg bzw. Trottoir (mind.
Fussgangerverbindung haib der Bauzonen. 1 .50 m breit) oder verkehrs

beruhigter Strassenausbau

Wanderweg I WW • Verbindungen von ubergeordneten Wanderweg- ausserhaib Baugebiet Aus- Fussweg bzw. Trottoir inner-
Wanderwegverbindung netzen, weiche sich weitgehend ausserhaib der baubreite variabel, ohne Hart- haib Baugebiet (mind. 1 .50 m

Bauzonen (BZ) befinden (als Verbindung auch in- belag und mOglichst ohne breit) oder verkehrsberuhigter
nerhaib BZ). Motorfahrzeugverkehr Strassenausbau
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Legende:
. . Perimeter für beitragspflichtige Flãchen

E*1 Beitragspflichtige Flächen

11

D 7 Flächeneinbezug 100% 1 50%

ParzeNengrenzen

Anhang 2

Prinzipskizze für Beitragsperimeterplan
Grundlage für den Einbezug der beitragspflichtigen Flächen für die Berechnung dec Anwänder- und Hinterliegerbeitrage an Stras
sen, gestutzt auf § 29 des Strassenreglementes.

a)
0
0

U)

Strasse

ei: g\bUto\vorlagen\snp\anhangl
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Beschlüsse

Beschlüsse

Gemeinde

Beschluss des Gemeinderates:

Beschluss der Gemeindeversammiung:

Reterendumsfrist:

Urnenabstimmung:

1 5. Mai 2006 (Geschãft 1 95 I 2006)

26. Juni 2006

27. Juni 2006 bis 26. Juli 2006

-7

Namens des Gemeinderates

Der Gemeindeprasident: Der Gemeinde c*aIter:

Kanton

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt
mit Beschluss ‘32S j f hWA. flfl1
Publikation des Regierungsratsbeschlusses
rn Amtsblatt Nr. ,, s .

Der Landschreiber:

Strassenreglement Waldenburg Seite 19



S+RIER 05052006 Strassenreatement EGV 26062006.doc dl

J.

I

F

I

Bearbeftung:

j

c—ED ‘

Stierli + Ruggli
d1 Ingenleure + RaumplanerAG

Unterdorfstrasse 38, Postfach

______

I 4415 Lausen 061 1 921 20 11

in Zusammenarbeit der Bau- und
Planungskommission Waldenburg

[
Doku-Erstellung 5. Mai 2006

Waldenburg 68.073
I
C


